
gung zulässig. Sic dürfen nur erfolgen, wenn auf andere 
Weise der angestrebte gemeinnützige Zweck nicht erreicht 
werden kann.

Artikel 17

1 Die Deutsche Demokratische Republik fördert Wis
senschaft, Forschung und Bildung mit dem Ziel, die Ge
sellschaft und das Leben der Bürger zu schützen und zu 
bereichern. Dem dient die Vereinigung der wissenschaft
lich-technischen Revolution mit den Vorzügen des Sozia
lismus.
2 Mit dem einheitlichen sozialistischen Bildungssystem 
sichert die Deutsche Demokratische Republik allen Bür
gern eine den ständig steigenden gesellschaftlichen Erfor
dernissen entsprechende hohe Bildung. Sie befähigt die 
Bürger, die sozialistische Gesellschaft zu gestalten und an 
der Entwicklung der sozialistischen Demokratie schöpfe
risch mitzuwirken.
3 Jeder gegen den Frieden, die Völkerverständigung, 
gegen das Leben und die Würde des Menschen gerichtete 
Mißbrauch der Wissenschaft ist verboten.

Artikel 18

1 Die sozialistische Nationalkultur gehört zu den Grund
lagen der sozialistischen Gesellschaft. Die Deutsche Demo
kratische Republik fördert und schützt die sozialistische 
Kultur, die dem Frieden, dem Humanismus und der Ent
wicklung der sozialistischen Gesellschaft dient. Sie be
kämpft die imperialistische Unkultur, die der psycholo-
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